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Studiengänge 
• Gesang (B.Mus.) 
• Gesang/Oper (M.Mus.) 
• Gesang in freiberuflicher Tätigkeit (M.Mus.) 

 
 
Allgemeine Informationen 
für Studienbewerberinnen oder Studienbewerber 
Um an der Aufnahmeprüfung teilnehmen zu können, müssen bestimmte Unterlagen bis zum  
15. April 2010 (Bewerbungsschluss) im Immatrikulationsamt vorliegen. Welche Unterlagen  
Sie einreichen müssen, finden Sie auf Seite 2 beschrieben. 

Die Aufnahmeprüfung findet im Juni statt. Wenn Ihre Unterlagen vollständig eingegangen sind,  
erhalten Sie vom Immatrikulationsamt der Hochschule eine schriftliche Einladung, an welchem  
Tag Ihre Aufnahmeprüfung stattfindet. 

Nach der Aufnahmeprüfung erhalten Sie vom Immatrikulationsamt der Hochschule einen 
schriftlichen Bescheid, ob Sie: 
 

- die Aufnahmeprüfung bestanden haben oder nicht  
und 

- bei bestandener Aufnahmeprüfung einen Studienplatz erhalten haben.  

Sollten Sie einen Studienplatz erhalten haben, erfolgt die Immatrikulation zum Wintersemester 2010, 
d.h. Studienbeginn ist der 1. Oktober.  

Während des Studiums müssen Sie für jedes Semester einen Rückmeldebeitrag in Höhe von  
ca. 250 Euro und einen Studienbeitrag in Höhe von 500 Euro zahlen. Weitere Informationen  
zum Studienbeitrag finden Sie unter www.studienbeitraege.niedersachsen.de. 

Studierende haben einen Anspruch auf Gewährung eines einkommensunabhängigen, zinsgünstigen 
Studienbeitragsdarlehens. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.nbank.de. 

Im Rückmeldebeitrag enthalten sind das Semesterticket, das Niedersachsenticket, Beiträge zum  
AStA und Studentenwerk und ein Verwaltungskostenbeitrag. 

Es besteht ggf. die Möglichkeit, Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
in Anspruch zu nehmen. Für Immatrikulierte der Hochschule für Musik und Theater Hannover ist das 
Studentenwerk Hannover (Abteilung Ausbildungsförderung, Callinstraße 30 a, 30167 Hannover), zu-
ständig. Anträge gelten in der Regel für 1 Jahr und müssen für die folgenden Semester neu gestellt 
werden (siehe auch: www.studentenwerk-hannover.de). 

Bei Fragen zu den Antragsunterlagen oder zum Termin der Aufnahmeprüfung wenden Sie sich  
bitte an das Immatrikulationsamt der Hochschule (Tel.: +49(0)511/3100-7223 oder -7224,  
E-Mail: hmt@hmt-hannover.de). 

 

http://www.studienbeitraege.niedersachsen.de/
http://www.nbank.de/
http://www.studentenwerk-hannover.de/
mailto:hmt@hmt-hannover.de
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Antragsunterlagen 

Um an der Aufnahmeprüfung teilnehmen zu können, müssen bis zum 15. April 2010 folgende  
Unterlagen im Immatrikulationsamt der Hochschule vorliegen: 

1) Anmeldeformular der Hochschule für Musik und Theater Hannover 
2) Lebenslauf mit Ausführungen zur musikalischen Vorbildung 
3) 3 Passfotos 
4) Kopie des Schulabschlusszeugnisses 
5) ggf. Zeugnisse über vorausgegangene musikalische Ausbildung 
6) Ärztliche Bescheinigung eines Allgemeinmediziners und zusätzlich das Attest eines HNO-

Arztes über die Stimmgesundheit (nicht älter als von Januar des Jahres der Bewerbung) 
7) Das voraussichtliche Vortragsprogramm für den ersten Prüfungsabschnitt 
8) Nachweis über die Zahlung des Bearbeitungsentgeltes 
9) Ausländische Studienbewerber ohne eine deutschsprachige Hochschulzugangsberech-

tigung und ohne einen ersten Studienabschluss an einer deutschsprachigen Hochschule 
müssen neben ihrer künstlerischen Qualifikation die für das Studium erforderlichen aus-
reichenden deutschen Sprachkenntnisse nachweisen. Die Hochschule für Musik und 
Theater verlangt die TestDaF Prüfung (TDN) Niveaustufe 3 (siehe www.testdaf.de)  
oder die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-1).  
Der Nachweis muss mit der Anmeldung zur Aufnahmeprüfung vorgelegt oder zur 
Aufnahmeprüfung mitgebracht werden. 

Das Anmeldeformular erhalten Sie  

- im Internet: www.hmt-hannover.de/de/bewerbung/bewerbung-aufnahmepruefung/ 
- im Immatrikulationsamt entweder gegen Zusendung eines adressierten und frankierten Rück-

sendeumschlages oder persönlich. 

Bearbeitungsentgelt 

Die Hochschule für Musik und Theater Hannover erhebt für die Teilnahme am Bewerbungs- und Zu-
lassungsverfahren in allen Studiengängen ein Entgelt in Höhe von 30,00 Euro. 

Das Entgelt ist mit Eingang des Antragsformulars fällig. Die Bearbeitung des Antrages ist vom Ein-
gang der Zahlung abhängig. Der Nachweis der Zahlung ist mit den Bewerbungsunterlagen einzurei-
chen (von der Bank quittierter Zahlungsbeleg oder Kopie des Kontoauszuges). 

Einzahlungen bitte an: Hochschule für Musik und Theater Hannover 
    Postbank Hannover 

BLZ  250 100 30  
Konto 988 674 304 

    IBAN: DE83250100300988674304  BIC: PBNKDEFF 
    Verwendungszweck: Name, Vorname, Geburtsdatum, gewünschter 
    Studiengang 

Das Entgelt wird nicht erstattet. Dies gilt auch bei Ablehnung der Bewerbung oder Rücktritt von der 
Aufnahmeprüfung. 

Anschrift Immatrikulationsamt:  Immatrikulationsamt 
      Hochschule für Musik und Theater Hannover 
      Emmichplatz 1 
      30175 Hannover 

Sie können sich auch Online bewerben unter www.hmt-hannover.de/de/bewerbung/bewerbung-
aufnahmepruefung/. 

Bewerbungsschluss: 15. April 2010 (Datum des Poststempels)  
Termin: Juni 2010. Sie erhalten eine schriftliche Einladung mit dem genauen Termin. 

http://www.testdaf.de/
http://www.hmt-hannover.de/de/bewerbung/bewerbung-aufnahmepruefung/
http://www.hmt-hannover.de/de/bewerbung/bewerbung-aufnahmepruefung/
http://www.hmt-hannover.de/de/bewerbung/bewerbung-aufnahmepruefung/

